
FORMULAR FÜR POLITISCHE WERBUNG  
Notwendige Informationen für (i) Kennzeichnungs- und Transparenzanforderungen, 

Art. 11 und (ii) Transparenzbekanntmachung, Art. 12 der EU-Verordnung 2024/900 

 

 

 

1. AUFTRAGGEBER DER POLITISCHEN WERBUNG  

Name der Person oder Organisation, die als Werbetreibender auftritt:  

Junge Generation (Liste für die Wahl zum Marktgemeinderat im Markt Arnstorf) 

 

 

2. KONTROLLIERENDE EINRICHTUNG (FALLS ZUTREFFEND)  

Name der Mutterorganisation oder Partei:  

keine (nicht organisierte Wählergruppe) 

 

 

3. ANSPRECHPARTNER UND KONTAKT DES AUFTRAGGEBERS 

Name, vollständige Postanschrift, E-Mail-Adresse, ggf. Telefon:  

Beauftragter: Daniel Schaitl; Kolpingstraße 6, 94424 Arnstorf; schaitldaniel@web.de 

 

Stellv. Beauftragter: Thomas Brunner; Bergham 4, 94424 Arnstorf; 

thomas.brunner@magenta.de 

 

 

4. FINANZIERUNG DER POLITISCHEN WERBUNG  

Art der Finanzierung (Parteimittel, Spenden, Fördermittel, sonstige Quellen): 

Kandidatenbeiträge 

 

Höhe der Kosten (bei Einzelmaßnahme) oder Teil einer Kampagne: 

Teil einer Kampagne 

 

Stammt die Finanzierung ganz oder teilweise aus einem Drittland? Falls ja, genaue 

Herkunft? 

Nein 

 

Private oder öffentliche Mittel? 

Privat  

 

 

5. GEPLANTER VERÖFFENTLICHUNGSZEITRAUM DER POLITISCHEN 

WERBUNG 

Januar bis März 2026 

 

 

 6. BETROFFENE WAHL / REFERENDUM / RECHTSETZUNGS- ODER 

REGULIERUNGSPROZESS  

Wahl des Marktgemeinderats des Marktes Arnstorf am 08. März 2026 

 

 

 

mailto:schaitldaniel@web.de


7. VERBREITUNGGEBIET DER POLITISCHEN WERBUNG 

Gemeindegebiet Markt Arnstorf (PLZ: 94424) 

 

 

8. TARGETING/AD-DELIVERY 

Werden für diese politische Werrbung Targeting-Techniken verwendet? Falls ja, welche 

Techniken, welche Datenquellen und welcher Zweck? 

Nein 

 

 

 

9. RECHTLICHE HINWEISE 

Die Politische Werbung wurde nicht bereits einmal beanstandet, entfernt oder von Dritten 

angepasst.  

 

Alle Angaben sind korrekt und erfüllen die EU-Verordnung 2024/900 

 

Bei Änderungen werden aktualisierte Informationen unverzüglich übermittelt.  

 

Art. 5 Abs. 2 der EU-VO 2024/900 (3-Monats-Verbot) wird eingehalten.  

 

 

 

 

 

 

Unterschrift 

 

Arnstorf, den 15.01. 2026    _________________________________ 

       Daniel Schaitl, Beauftragter 

 

 

 

 


